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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/60/514)] 

  60/19. Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Lehre, Studium, 
Verbreitung und besseres Verständnis des Völkerrechts 

 Die Generalversammlung, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über die Durch-
führung des Hilfsprogramms der Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und 
besseres Verständnis des Völkerrechts1 sowie von den vom Beratenden Ausschuss des Pro-
gramms verabschiedeten Richtlinien und Empfehlungen für die künftige Durchführung des 
Programms, die in Abschnitt III des genannten Berichts wiedergegeben sind, 

 die Auffassung vertretend, dass das Völkerrecht an allen Universitäten im Rahmen der 
Lehre der Rechtswissenschaften einen angemessenen Platz einnehmen soll, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die Staaten auf bila-
teraler Ebene zur Unterstützung der Lehre und des Studiums des Völkerrechts unternehmen, 

 nichtsdestoweniger davon überzeugt, dass die Staaten sowie die internationalen Orga-
nisationen und Institutionen ermutigt werden sollten, dem Hilfsprogramm weiter Unterstüt-
zung zu gewähren und ihre Aktivitäten zur Förderung der Lehre, des Studiums, der Verbrei-
tung und eines besseren Verständnisses des Völkerrechts zu verstärken, vor allem soweit 
diese für Personen aus den Entwicklungsländern von besonderem Nutzen sind, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 2464 (XXIII) vom 20. Dezember 1968, 2550 
(XXIV) vom 12. Dezember 1969, 2838 (XXVI) vom 18. Dezember 1971, 3106 (XXVIII) 
vom 12. Dezember 1973, 3502 (XXX) vom 15. Dezember 1975, 32/146 vom 16. Dezember 
1977, 36/108 vom 10. Dezember 1981 und 38/129 vom 19. Dezember 1983, in denen sie 
feststellte oder daran erinnerte, dass es wünschenswert ist, bei der Durchführung des Hilfs-
programms so weit wie möglich von Mitgliedstaaten, internationalen Organisationen und 
anderen Stellen zur Verfügung gestellte Mittel und Einrichtungen heranzuziehen, sowie in 
Bekräftigung ihrer Resolutionen 34/144 vom 17. Dezember 1979, 40/66 vom 11. Dezember 
1985, 42/148 vom 7. Dezember 1987, 44/28 vom 4. Dezember 1989, 46/50 vom 9. Dezem-
ber 1991, 48/29 vom 9. Dezember 1993, 50/43 vom 11. Dezember 1995, 52/152 vom 
15. Dezember 1997, 54/102 vom 9. Dezember 1999, 56/77 vom 12. Dezember 2001 und 
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58/73 vom 9. Dezember 2003, in denen sie darüber hinaus die Hoffnung zum Ausdruck 
brachte oder bekräftigte, dass bei der Verpflichtung von Vortragenden für die Seminare im 
Rahmen des Stipendienprogramms für Völkerrecht der Notwendigkeit Rechnung getragen 
wird, die Vertretung der wichtigsten Rechtssysteme und ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen den verschiedenen geografischen Regionen zu gewährleisten, 

 1. billigt die in Abschnitt III des Berichts des Generalsekretärs1 enthaltenen Richt-
linien und Empfehlungen, die vom Beratenden Ausschuss des Hilfsprogramms der Verein-
ten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres Verständnis des Völkerrechts 
verabschiedet wurden, insbesondere soweit sie darauf gerichtet sind, im Rahmen einer Poli-
tik größter finanzieller Zurückhaltung die bestmöglichen Ergebnisse bei der Verwaltung des 
Programms zu erzielen; 

 2. ermächtigt den Generalsekretär, 2006 und 2007 die in seinem Bericht vorgese-
henen Maßnahmen durchzuführen, insbesondere 

 a) die Vergabe einiger Völkerrechtsstipendien auf Antrag der Regierungen von 
Entwicklungsländern im Jahr 2006 und im Jahr 2007, deren Anzahl im Lichte der dem 
Hilfsprogramm insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel festzulegen ist; 

 b) die Vergabe von mindestens je einem Stipendium im Jahr 2006 und im Jahr 
2007 im Rahmen des Hamilton-Shirley-Amerasinghe-Gedächtnisstipendiums für Seerechts-
fragen, sofern neue ausdrücklich für den Stipendienfonds entrichtete freiwillige Beiträge 
vorhanden sind; 

 c) vorbehaltlich der dem Programm insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel die 
Unterstützung in Form eines Reisekostenzuschusses für je einen Teilnehmer aus jedem Ent-
wicklungsland, der zu möglichen regionalen Kursen in den Jahren 2006 und 2007 eingela-
den wird; 

und ermächtigt ihn außerdem, diese Aktivitäten gegebenenfalls aus Mitteln des ordentlichen 
Haushalts sowie aus den für die jeweilige Aktivität zweckgebundenen freiwilligen Finanz-
beiträgen zu finanzieren, die auf Grund der in den Ziffern 12 bis 14 enthaltenen Ersuchen 
eingehen; 

 3. dankt dem Generalsekretär für seine konstruktiven Bemühungen, die Ausbil-
dung und Ausbildungshilfe auf dem Gebiet des Völkerrechts im Rahmen des Hilfspro-
gramms 2004 und 2005 zu fördern, insbesondere für die Veranstaltung der vierzigsten2 und 
einundvierzigsten Tagung3 des Völkerrechtsseminars, die 2004 beziehungsweise 2005 in 
Genf stattfanden, sowie für die Aktivitäten des Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenheiten 
im Zusammenhang mit dem Stipendienprogramm für Völkerrecht und dem Hamilton-
Shirley-Amerasinghe-Gedächtnisstipendium für Seerechtsfragen, deren Durchführung der 
Abteilung Kodifizierung beziehungsweise der Abteilung Meeresangelegenheiten und See-
recht oblag; 

 4. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit zu erwägen, zur Teilnahme an den 
verschiedenen Teilen des Hilfsprogramms Kandidaten aus Ländern zuzulassen, die bereit 
sind, für die gesamten Teilnahmekosten aufzukommen; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, abzuwägen, ob es besser wäre, die zur 
Verfügung stehenden Mittel und freiwilligen Beiträge für Kurse auf regionaler, subregiona-

_______________ 
2 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 10 (A/59/10), 
Kap. XI, Abschn. E. 
3 Ebd., Sixtieth Session, Supplement No. 10 (A/60/10), Kap. XII, Abschn. E. 
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ler oder nationaler Ebene zu verwenden anstatt für die Abhaltung von Kursen im Rahmen 
des Systems der Vereinten Nationen; 

 6. ersucht den Generalsekretär ferner, auch im nächsten und in künftigen Zweijah-
reshaushalten die erforderlichen Mittel für den Programmhaushalt des Hilfsprogramms be-
reitzustellen, damit die Wirksamkeit des Programms aufrechterhalten wird; 

 7. erkennt an, wie wichtig die im Bericht des Generalsekretärs aufgeführten pe-
riodischen Rechtspublikationen der Vereinten Nationen4 sind, und befürwortet mit Nach-
druck ihre weitere Veröffentlichung; 

 8. begrüßt die Anstrengungen, die der Bereich Rechtsangelegenheiten unternimmt, 
um die Treaty Series (Vertragssammlung) der Vereinten Nationen und das United Nations 
Juridical Yearbook (Juristisches Jahrbuch der Vereinten Nationen) auf den neuesten Stand 
zu bringen, sowie die Anstrengungen, die unternommen werden, um die Treaty Series und 
andere Rechtsinformationen im Internet verfügbar zu machen; 

 9. dankt dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für sei-
ne Mitwirkung an dem Hilfsprogramm im Rahmen der im Bericht des Generalsekretärs be-
schriebenen Aktivitäten; 

 10. dankt außerdem der Haager Akademie für Internationales Recht für den wert-
vollen Beitrag, den sie nach wie vor zu dem Hilfsprogramm leistet, indem sie Kandidaten 
im Rahmen der Stipendienprogramme für Völkerrecht den Besuch und die Teilnahme an 
dem Programm ermöglicht, das in Verbindung mit den Kursen der Akademie veranstaltet 
wird; 

 11. nimmt mit Dank Kenntnis von den Beiträgen der Haager Akademie zur Lehre, 
zum Studium, zur Verbreitung und zu einem besseren Verständnis des Völkerrechts und for-
dert die Mitgliedstaaten und interessierte Organisationen auf, den Appell der Akademie um 
weitere Unterstützung und nach Möglichkeit höhere finanzielle Beiträge wohlwollend zu 
prüfen, damit die Akademie ihre Tätigkeit durchführen kann, insbesondere die Sommerkur-
se, die regionalen Kurse und die Programme des Zentrums für Studien und Forschung auf 
dem Gebiet des Völkerrechts und der internationalen Beziehungen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, auch künftig für die Bekanntmachung des Hilfs-
programms zu sorgen und Mitgliedstaaten, Universitäten, philanthropische Stiftungen und 
andere interessierte nationale und internationale Institutionen und Organisationen sowie 
Privatpersonen regelmäßig um freiwillige Beiträge zur Finanzierung des Programms oder 
um die anderweitige Unterstützung seiner Durchführung und möglichen Ausweitung zu bit-
ten; 

 13. ersucht die Mitgliedstaaten sowie interessierte Organisationen und Privatperso-
nen erneut, freiwillige Beiträge unter anderem für das Völkerrechtsseminar, das Stipendien-
programm für Völkerrecht, das Hamilton-Shirley-Amerasinghe-Gedächtnisstipendium für 
Seerechtsfragen sowie für die Audiovisuelle Völkerrechtsbibliothek der Vereinten Nationen 
zu entrichten, und dankt denjenigen Mitgliedstaaten, Institutionen und Privatpersonen, die 
hierfür bereits freiwillige Beiträge entrichtet haben; 

 14. fordert insbesondere alle Regierungen nachdrücklich auf, freiwillige Beiträge 
für die Veranstaltung von regionalen Fortbildungskursen auf dem Gebiet des Völkerrechts 
durch das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen bereitzustellen, ins-
besondere zur Deckung des Betrags, der zur Finanzierung der Tagegelder für die höchstens 

_______________ 
4 A/60/441, Abschn. II.5. 
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fünfundzwanzig Teilnehmer an jedem der regionalen Kurse benötigt wird, wodurch die 
künftigen Gastländer weniger belastet würden und es dem Institut möglich wäre, die regio-
nalen Kurse auch in Zukunft zu veranstalten; 

 15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer zweiundsech-
zigsten Tagung über die Durchführung des Hilfsprogramms in den Jahren 2006 und 2007 
Bericht zu erstatten und ihr nach Konsultationen mit dem Beratenden Ausschuss des Pro-
gramms Empfehlungen für die Durchführung des Programms in den darauf folgenden Jah-
ren zu unterbreiten; 

 16. beschließt, den Punkt "Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Lehre, Studi-
um, Verbreitung und besseres Verständnis des Völkerrechts" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

53. Plenarsitzung 
23. November 2005 


